
Beschlussvorlage 

- öffentlich - 

VL-68/2026 

Gemeinde 
Heuchelheim a. d. Lahn 

 
Linnpfad 30, 35452 Heuchelheim a. d. Lahn 

Tel: 0641-6002-0, Fax: 0641-6002-46 
 

Amt Ordnung und Soziales 

Datum 21.05.2026 
Aktenzeichen 131.41 - Weber 

 

Abteilungsleiter/in Herr Michael Thomé  
 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 
Gemeindevorstand 28.05.2026 vorberatend 
Haupt - und Finanzausschuss 16.06.2026 vorberatend 
Gemeindevertretung 23.06.2026 beschließend 

 
Betreff: 
Aufhebung des Sperrvermerkes in der Haushaltssatzung mit -plan 2026 „I-BUDG-04 Austausch des 
Rettungssatz“ 
 
Sachdarstellung: 
Hiermit wird beantragt den Sperrvermerk für den Austausch des Rettungssatz aufzuheben. 
 
Der aktuelle Rettungssatz stammt aus 2001 und entspricht nicht mehr dem Stand der aktuellen 
Fahrzeugtechnik. Weiterhin ist der Rettungssatz für das künftige Staffellöschfahrzeug vorgesehen 
und kann entsprechend während der Aufbauarbeiten beim Hersteller direkt angepasst werden. Ein 
späteres anpassen hat zur Folge, dass das Fahrzeug wieder zum Aufbauhersteller muss und 
während des Umbaus ein Mietfahrzeug das Staffellöschfahrzeug ersetzen muss. Die Kosten für die 
Anpassung und das Mietfahrzeug kämen dann zusätzlich zu den eingestellten 40.000€ noch hinzu. 
 
Rechtlicher Kontext: 
 
 
Finanzieller Kontext: 
 
1) Finanzielle Auswirkungen im laufenden Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr? 
☒ Nein  ☐ Noch nicht absehbar  ☐ Ja,  € (weiter zu 2) 
2) Stehen Mittel zur Verfügung? ☒ Ja (weiter zu 2.1)  ☐ Nein (weiter zu 2.2) 
2.1) Produkt/Sachkonto: 
I-BUDG-04 
 

2.2) Antrag auf überplanmäßige/außerplanmäßige Ausgaben 
stellen und in der Sachdarstellung die Unvorhersehbarkeit, 
Unabweisbarkeit & Deckung begründen (§ 100 Abs. 1 S. 1 
HGO) 

3) Finanzielle Auswirkungen in den Folgejahren? ☒ Nein  ☐ Noch nicht absehbar  ☐ Ja,   € 
4) Kosten insgesamt: 
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Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung beschließt den Sperrvermerk für den Austausch des Rettungssatz 
aufzuheben. 
 

 
 
 
 
Steinz 
Bürgermeister 




